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Satzung der Stadt Wuppertal über die 1. Verlängerung der Veränderungssperre für den 

gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans 1195 in Wuppertal-Elberfeld vom 

30.09.2015 

 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 

Nordrhein-Westfalen Seite 666 / Geltende Gesetze und Verordnungen Nordrhein-Westfalen 

2023), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung 

kommunaler Gesamtabschlüsse und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 

2015 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 2015, Seite 495), in Verbindung mit 

den §§ 14 Absatz 1, 16 Absatz 1 und 17 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur 

Erleichterung der Unterbringung von Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 

1748) hat der Rat der Stadt Wuppertal am 07.09.2015 folgende Satzung erlassen: 

 

 

§ 1 

 

 

Die durch die Satzung der Stadt Wuppertal vom 15.10.2014, bekannt gemacht am 22.10.2014, zur 

Sicherung der Bauleitplanung (Bebauungsplan 1195 – Uellendahler Straße / Bornberg) erlassene 

Veränderungssperre für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans (Gem. Elberfeld, Flur 

31, Flurstücke 12, 117, 140, 147, 215, 216 und 223), wird um ein Jahr verlängert. Ein Lageplan, in 

dem die von der Veränderungssperre betroffenen Grundstücke gekennzeichnet sind, ist 

Bestandteil dieser Satzung. 

 

§ 2 

 

 

Diese Satzung tritt am 23.10.2015 in Kraft. Sie tritt mit dem Inkrafttreten des 

Bebauungsplanes, spätestens jedoch mit Ablauf des 22.10.2016 außer Kraft. 
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Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauu gsplanes 1195

Geltungsbereich der Veränderungssperre

1. Verlängerung einer Veränderungssperre für den gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsplanes 1195  in Wuppertal-Elberfeld

Gemarkung Elberfeld
Flur 31
Flurstück 12, 117, 140, 147, 215, 216 und 223

Bebauungsplan Nr. 1195 - Uellendahler Straße/ Bornberg -

1195

Lageplan zur Veränderungssperre
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Hinweise: 

 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung NRW gegen die 

vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 

werden, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und dabei 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Der Lageplan liegt montags, dienstags, donnerstags und freitags von 08.
00

 Uhr bis 12.
00

 Uhr und 

zusätzlich donnerstags von 14.
00

 Uhr bis 16.
00

 Uhr (Feiertage ausgenommen) zur Einsichtnahme im 

Ressort Vermessung, Katasteramt und Geodaten, im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-

Platz 1 (Rathaus-Neubau, Eingang Große Flurstraße), 42275 Wuppertal, Ebene 0, Zimmer C - 055, 

aus. 

 

---------------------------- 

Ich bestätige, dass 

 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

 

- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss überein-

stimmt. 

 

Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 07.09.2015 

beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 

http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 

Wuppertal, den  30.09.2015 

 

gez. 

 

 

Dr. Slawig 

Stadtdirektor 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
In-/Außerkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1184 - Albrechtstraße / Gathe - 
Bebauungsplan 90 - Friedrichschulstraße / Nordstraße / Albrechtstraße / Höchsten / 
Karlstraße und Gathe 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 07.09.2015 den Bebauungsplan 1184 - 
Albrechtstraße / Gathe - sowie die Teilaufhebung des Bebauungsplans 90 - 
Friedrichschulstraße / Nordstraße / Albrechtstraße / Höchsten / Karlstraße und Gathe - als 
Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich: Die identischen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes 1184 - 
Albrechtstraße / Gathe - und der Teilaufhebung des Bebauungsplanes 90 - 
Friedrichschulstraße / Nordstraße / Albrechtsstraße / Höchsten / Karlstraße und Gathe - 
umfassen den Bereich zwischen Albrechtstraße, Gathe, Friedrichschulstraße und 
Friedrichstraße. 
 
Planungsziel: Steuerung der Ansiedlung von Vergnügungsstätten sowie Festsetzung des 
Baugebietstyps. 
 
Mit dieser Bekanntmachung treten die genannten Bauleitpläne in bzw. teilweise außer 
Kraft. 
 
Die Bebauungspläne werden mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-
Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer 
C - 078, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den 
Inhalt der Bebauungspläne und deren Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
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Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023 zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 2015, Seite 495), beim Zustandekommen des 
oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 30.09.2015 
 
gez. 
 
Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 1076 - Rangierbahnhof Wichlinghausen - 1. Änderung 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 07.09.2015 den Bebauungsplan 1076 - 
Rangierbahnhof Wichlinghausen - 1. Änderung als Satzung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der 1. Änderung erfasst einen Bereich zwischen der 
Breslauer Straße im Westen, dem Schulzentrum Ost sowie der Langobardenstraße im Süden, 
den Böschungsflächen zu den Grundstücken entlang der Straße Schwarzbach im Osten und 
reicht im Norden bis an die Weiherstraße bzw. Straße Am Diek heran. 
 
Planungsziel: Vorbereitung des letzten Bauabschnitts mit ca. 17 Einfamilienhäusern in der 
Nordspitze des Bergischen Plateaus. Gleichzeitig werden im gesamten Plangebiet die 
Festsetzungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen sowie zu den Baugebieten und 
Grünflächen dem realisierten Ausbau angepasst. 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt 
des Bebauungsplans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023 zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 2015, Seite 495), beim Zustandekommen des 
oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
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Wuppertal, den 30.09.2015 
 
gez. 
 
Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 
Inkrafttreten von Bauleitplänen 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1150 V - Katernberger Straße / Am Buschhäuschen - 
1. Änderung 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 07.09.2015 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan 1150 V - Katernberger Straße / Am Buschhäuschen - 1. Änderung als Satzung 
nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst einen Bereich, der im Norden durch die 
Katernberger Straße, im Westen durch die Straße Am Buschhäuschen, im Süden durch eine 
Waldfläche und im Osten durch die Grundstücksgrenze zur Katernberger Straße Nr. 87 bzw. 
des niederländisch reformierten Friedhofes gebildet wird. 
 
Planungsziel: Anpassung der Architektur des geplanten Mehrfamilienhauses. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der genannte Bauleitplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit Begründung im Geodatenzentrum, Rathaus Wuppertal-Barmen, 
Johannes-Rau-Platz 1, Rathaus-Neubau (Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, Zimmer C - 078, 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsichtnahme bereitgehalten. Über den Inhalt 
des Bebauungsplans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 des BauGB in der 

Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
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Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den oben genannten Bauleitplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

2. Eine Verletzung der in § 215 Absatz 1 Nummer 1 - 3 BauGB bezeichneten Vorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der 
oben genannten Bauleitpläne schriftlich gegenüber der Stadt Wuppertal unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 666 / 
Geltende Gesetze und Verordnungen NRW 2023 zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse und zur 
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 25. Juni 2015 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 2015, Seite 495), beim Zustandekommen des 
oben genannten Bauleitplanes kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)  der Bauleitplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Oberbürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher  
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 30.09.2015 
 
gez. 
 
Jung 
Oberbürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrverwal-
tung 
 
Das Einwohnermeldeamt übermittelt auf Grund des § 58 Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes an 
das Bundesamt für Wehrverwaltung zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial 
jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, 
die im nächsten Jahr volljährig werden: 
 

1. Familienname 
2. Vornamen 
3. gegenwärtige Anschrift. 

 
Die Betroffenen haben jedoch das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu widerspre-
chen (§ 18 Abs. 7 Melderechtsrahmengesetz). 
Auf dieses Widerspruchsrecht wird hiermit hingewiesen. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich bei der Stadt Wuppertal, Bürgeramt, 003.1, 42269 Wuppertal, 
einzulegen. Er kann auch persönlich im Verwaltungsgebäude Steinweg 20, Wuppertal-
Barmen, Erdgeschoss oder in den Bürgerbüros abgegeben oder zur Niederschrift erklärt 
werden. 
 
 
Wuppertal, den 29.09.2015    Der Oberbürgermeister 
        Einwohnermeldeamt 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

3011134362 
3412511457 
3011128257 
3011128281 
3426069401
3011251083 
3010879447 
3421429220

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 02.10.2015 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

4215797582 
3448075766 
3010669814
3011430794
3415759673 
3010057044
3425210899
3010604761

Wuppertal, den 02.10.2015 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand
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